
Allgemeine ZURICH Bedingungen für die E-Bike/E-Scooter 
Versicherung 

ABFEBV 1/2016   

BiEe beachten Sie, dass nur die BesImmungen des Allgemeinen Teils und des Besonderen Teils der 
ABEBV zusammen den Umfang und die Voraussetzungen des Versicherungsschutzes beschreiben. 
BesImmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG), die im Rahmen dieser ABEBV ziIert oder 
angeführt werden, sowie ausgewählte BesImmungen anderer wichIger Gesetze finden Sie in der 
Beilage in vollem Wortlaut wiedergegeben. Soweit im Folgenden auf einzelne ArIkel (Art.) und 
Punkte (Pkt.) ohne nähere Benennung eines Bedingungswerkes verwiesen wird, handelt es sich um 
Verweise auf BesImmungen dieser Allgemeinen Bedingungen zur E-Bike-/E-Scooter-Versicherung. 
Personenbezogene Bezeichnungen, die nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich auf 
Frauen und Männer in gleicher Weise.  

Allgemeiner Teil 

Auf die Versicherung finden die BesImmungen der Allgemeinen Zürich Bedingungen für die 
Sachversicherung (ABS 2014) Anwendung, ausgenommen die Art. 3, 4, 5, 10, 12 und 14 ABS, welche 
durch spezielle Regelungen im Rahmen des Besonderen Teils ersetzt werden. 

Besonderer Teil 
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Gegenstand der Versicherung 

1. Die Versicherung umfasst die im Versicherungsvertrag angeführten und miEels eingestanzter 
Rahmennummer bezeichneten, ausschließlich privat genutzten sowie deren dauerhae und fest damit 
verbundenen E-Bikes/E-Scooter. Nicht versichert sind (z.B.: Packtaschen, Kindersitze, Körbe, Flaschen, 
Pumpen, Tachometer, aujlippbare Lichtanlagen und dgl.), mit bzw. auf dem E-Biker/E-Scooter 
transporIerte Sachen und E-Bikes/E-Scooter-Anhänger. 

2. Nicht zur GrundausstaEung des E-Bikes/E-Scooter gehörende Teile (wenn sie mit diesem dauerhae 
und fest verbunden sind) oder aus Einzelkomponenten zusammengestellte E-Bikes/E-Scooter sind nur 
dann versichert, wenn dem Versicherer vor Abschluss des Versicherungsvertrages entsprechende 
Rechnungen/Belege diese Teile betreffend übermiEelt werden. Werden nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages Ergänzungen bzw. Veränderungen am E-Bike/E-Scooter dergestalt 
vorgenommen, dass zusätzliche Teile fest und dauerhae mit dem E-Bike/E-Scooter verbunden 
werden, so besteht Versicherungsschutz für diese Teile nur dann, wenn dem Versicherer 
entsprechende Rechnungen/Belege innerhalb eines Monats ab Erwerb übermiEelt wurden. Zubehör 
im Sinne des Pkt. 1. ist keinesfalls versichert 

3. Die Versicherung umfasst ausschließlich solche E-Bikes/E-Scooter - Teile im Sinne der Punkte 1. und 
2., die sich im Eigentum des Versicherungsnehmers, des EhegaEen bzw. Lebensgefährten, der Kinder 
oder anderer Verwandter, die im gemeinsamen Haushalt mit dem Versicherungsnehmer leben, 
befinden, Zubehör im Sinne des Pkt. 1. ist keinesfalls versichert. Soweit dieser Regelung zufolge E-
Bikes/E-Scooter anderer Personen als des Versicherungsnehmers selbst versichert sind, handelt es 
sich um „Versicherung für fremde Rechnung“ im Sinne der §§ 74 – 80 VersVG. 

4. im Sinne dieser Bedingungen sind ausschließlich solche zweirädrigen Fahrzeuge, die mit einer 
Vorrichtung zur Übertragung der menschlichen Krae auf die Antriebsräder ausgestaEet sind oder 
unmiEelbar durch menschliche Krae angetrieben werden (Roller). Alle anderen Fahrzeuge, 
insbesondere auch solche, die zwar vorstehender Beschreibung entsprechen, aber mit elektrischen 
oder sonsIgen Antrieben durch technisch freigemachte Energie ausgestaEet sind (Elektrofahrräder 
und dergleichen) oder solche zweirädrigen Fahrzeuge, die elektrisch oder ausschließlich durch sonst 
technisch freigemachte Energie angetrieben werden, gelten nicht als Fahrräder im Sinne dieser 
Bedingungen. 

5. E-Bikes/E-Scooter im Sinne dieser Bedingungen sind ausschließlich solche zweirädrige Fahrzeuge,  

5.1. die mit einer Vorrichtung zur Übertragung der menschlichen Krae auf die Antriebsräder 
ausgestaEet sind, aber mit einem ausgestaEet sind, mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr 
als 25 km/h und einer höchsten zulässigen Leistung von nicht mehr als 600 WaE (Elektrofahrräder); 

5.2. die ausschließlich elektrisch angetrieben werden, wenn deren Antrieb jenem eines 
Elektrofahrrades im Sinne des Pkt. 5.1. entspricht (max. 25 km/h und max. 600 WaE).  
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Ar6kel 2 

Versicherungsfall  

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Schadenereignis. 

Ar6kel 3 

Örtlicher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz dieser Versicherung erstreckt sich auf in Österreich eingetretene 
Versicherungsfälle. 

Ar6kel 4 

Prämie, Beginn des Versicherungsschutzes, vorläufige Deckung 

1. Prämie und Zahlungsverzug 

1.1. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Versicherungssteuer ist vom 
Versicherungsnehmer gegen ÜbermiElung der Polizze innerhalb von 14 Tagen nach - Abschluss des 
Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und - 
Aufforderung zur Prämienzahlung, welche auf die Rechtsfolgen des § 38 Abs. 1 und Abs. 2 VersVG 
(RücktriEsrecht und Leistungsfreiheit des Versicherers bei Erstprämienverzug sowie die dafür 
geltenden gesetzlichen Voraussetzungen) verweist, zu bezahlen (Einlösung der Polizze). 

1.2. Die Folgeprämien einschließlich Versicherungssteuer sind zum vereinbarten, in der Polizze 
angeführten Fälligkeitstermin, bei vereinbarter Teilzahlung zu den jeweils vereinbarten 
Fälligkeitsterminen, zu entrichten. 

1.3. Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers und weiteren Rechtsfolgen führen. 
Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit sowie sonsIge Rechtsfolgen sind 
gesetzlich geregelt (siehe §§ 38, 39 und 39a VersVG im Anhang).  

2. Prämie und Zahlungsverzug 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, wenn der 
Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie einschließlich Versicherungssteuer 

- innerhalb der 14-Tages-Frist des Pkt. 1.1.; oder 

- nach Ablauf der in Pkt. 1.1. angeführten 14- Tage-Frist ohne schuldhaeen Verzug bezahlt. 

Bei schuldhaeem Verzug mit der Bezahlung der Prämie besteht Versicherungsschutz ab dem 
Zeitpunkt der Prämienzahlung. Bei Zahlungsverzug mit einem Teil der Prämie sind zusätzlich die 
BesImmungen des § 39a VersVG maßgebend.  

3. Vorläufige Deckung 

Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Polizze beginnen (Vorläufige Deckung), ist die 
ausdrückliche Zusage der Vorläufigen Deckung durch den Versicherer erforderlich. 

Die vorläufige Deckung endet bei der Annahme des Antrages mit der Einlösung der Polizze. Sie triE 
außer Krae, wenn der Antrag unverändert angenommen wird und der Versicherungsnehmer mit der 
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Zahlung der ersten oder der einmaligen Prämie schuldhae in Verzug gerät (Pkt. 1). Der Versicherer ist 
berechIgt, die vorläufige Deckung mit der Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer 
gebührt in diesem Falle die auf die Zeit des Versicherungsschutzes enrallende anteilige Prämie. 

Ar6kel 5 

Umfang der Versicherung 

1. Versicherte Gefahren 

Versicherte Gefahren Versicherungsschutz besteht, wenn die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
versicherten Gegenstände nach Maßgabe der Regelungen dieses Bedingungswerkes, insbesondere 
aber der nachfolgend angeführten Präzisierungen und Risikoausschlüsse 

- gegen den Willen des Versicherungsnehmers oder Versicherten beschädigt oder zerstört werden  

oder 

- durch Diebstahl (einschließlich Einbruchdiebstahl) oder Beraubung abhandenkommen. 

Somit besteht Versicherungsschutz insbesondere bei: 

- TransportmiEelunfall eines das E-Bike/E-Scooter befördernden TransportmiEels, 

- Verkehrsunfällen 

- Brand, Blitzschlag, Explosion, 

- Naturkatastrophen, Diebstahl (einschließlich Einbruchdiebstahl), Beraubung, wobei Diebstahl 
(einschließlich Einbruchdiebstahl) aus einem abgestellten Kraefahrzeug, einem abgestellten 
Anhänger oder einem am abgestellten Kfz monIerten E-Bike/E-Scooter-Träger nur versichert ist, 
wenn sich dieser zwischen 6 und 22 Uhr ereignet (auf die entsprechenden Sicherungsobliegenheiten 
gemäß Art. 7 Pkt. 2.1. bis 2.3. wird verwiesen). 

2. Risikoausschlüsse 

Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind 

2.1 Beschädigung, Zerstörung, Abhandenkommen der versicherten Gegenstände in ursächlichem 
Zusammenhang mit: 

2.1.1. Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserklärung, einschließlich aller 
Gewalthandlungen von Staaten und aller Gewalthandlungen poliIscher bzw. terrorisIscher 
OrganisaIonen oder Einzelpersonen, oder mit Verfügungen von hoher Hand; 

2.1.2. inneren Unruhen, Bürgerkrieg, RevoluIon, Rebellion, Aufruhr, Aufstand oder Erdbeben; 

2.1.3. militärischen oder behördlichen Maßnahmen betreffend die unter Punkt a) und b) angeführten 
Ereignisse und Handlungen; 

2.1.4. Kernenergie, RadioakIvität und ionisierende Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes vom 
8. Juli 1969 (BGBl. Nr. 227/69) in der jeweils geltenden Fassung; 

2.1.5. Fehlern, Mängeln, inneren Betriebsschäden (jeweils ohne Einwirkung von außen) 
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2.1.6. fehlender oder mangelhaeer Verpackung oder Verladeweise; 

2.1.7. natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, Reparatur-, Service und Wartungsarbeiten jeglicher Art 
an den versicherten Gegenständen sowie Mängel, für welche der Hersteller oder Verkäufer zu haeen 
bzw. Gewähr zu leisten hat; 

2.1.8. nicht E-Bike/E-Scooter-typusgerechter bzw. nicht alltäglicher Verwendung des E-Bikes/E-
Scooters (z.B. Jonglieren, ArIsIk, Benützung in Gewässern, dem verwendeten E-Bike/E-Scooter-Typus 
nicht entsprechende Verwendung im Gelände, Gebirge etc. oder auf BMX-Bahnen) 

2.2 Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen der versicherten Gegenstände bei 

2.2.1. Fahrten auf Rennstrecken oder der Beteiligung an sportlichen WeEbewerben (z.B. 
Mountainbike-WeEkämpfen) und den dazugehörigen Trainingsfahrten; 

2.2.2. einer entgeltlich ausgeübten sportlichen BetäIgung und dem darauf bezüglichen Training. 
Entgeltlichkeit der sportlichen BetäIgung liegt vor, wenn die versicherte Person dafür Geldleistungen 
oder Vermögenswerte Sachleistungen erhält, auch wenn diese Leistungen als Aufwandersatz 
bezeichnet sind. Weiters besteht kein Versicherungsschutz für Unfälle, die die versicherte Person als 
von der Sporthilfe geförderter Sportler bei der Ausübung der geförderten Sportart und dem darauf 
bezüglichen Training, erleidet. 

2.2.3. der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich stravarer Handlungen durch den 
Versicherungsnehmer oder Versicherten eintreten, für die Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist; 

2.3 Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen der versicherten Gegenstände durch 

2.3.1. vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Versicherungsnehmers, sonsIger 
versicherter E-Bike/E-Scooter Eigentümer (Art. 1 Pkt. 3.) und der mit diesen im Zeitpunkt des EintriEs 
des Versicherungsfalles in häuslicher Gemeinschae lebenden Angehörigen; 

2.3.2. Mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen; 

2.3.3. Verkratzen, Verschrammen, Rost, WiEerungseinflüssen und sonsIgen chemischen und 
thermischen Einflüssen 

2.4 Ausgeschlossene Kosten 

Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind folgende Kosten: 

2.4.1. Kosten von Sicherheitsüberprüfungen und bloßer Revisions- bzw. ServicetäIgkeiten; Kosten 
vorbeugender Instandhaltung; 

2.4.2. Beschaffungskosten für die zur Durchführung einer Reparatur erforderlichen Materialien und 
Ersatzteile; 

2.4.3. Minderung an Wert, äußerem Ansehen und Nutzungsausfall 

2.4.4. Veränderungen, Verbesserungen 

2.4.5. Bergung und Verbringung zur Reparatur bzw. Entsorgung 

2.4.6. Kosten behördlicher Anzeige 
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2.4.7. Kosten der Wiederbeschaffung/ Wiederherstellung der auf Datenträgern oder elektronischen 
Speichern enthaltenen InformaIonen oder Daten. 

2.5 Vereinbarte Subsidiarität 

Auf die vereinbarte Subsidiarität des Versicherungsschutzes aus dieser Versicherung gemäß Art. 8. 
Pkt. 7. wird verwiesen. 

Ar6kel 6 

Versicherungswert 

Versicherungswert ist der Neuwert, dies ist der Kaufpreis des versicherten Gegenstands in neuem 
Zustand, oder, in dessen Ermangelung, der Anschaffungspreis eines gleicharIgen neuen 
Gegenstandes. In beiden Fällen ist vom Neuwert in Österreich auszugehen. 

Preisnachlässe bleiben bei der Bemessung des Versicherungswertes unberücksichIgt. 

Ar6kel 7 

Gesetzliche Schadenabwendungs- und Schadenminderungsobliegenheit (§ 62 VersVG); vereinbarte 
Obliegenheiten 

Die nachstehend angeführten Obliegenheiten sind vom/von den Versicherungsnehmer(n) zu erfüllen. 
Sofern und so weit auch Interessen anderer Personen versichert sind (Versicherung für fremde 
Rechnung gemäß §§ 74 bis 80 VersVG) sind auch diese Personen (Versicherte) zur Beachtung und 
Wahrung der angeführten Obliegenheiten verpflichtet. 

1. Gesetzliche Schadenabwendungs- und Minderungsobliegenheit  

Gemäß § 62 VersVG hat der Versicherungsnehmer nach Möglichkeit bei einem unmiEelbar 
drohenden oder eingetretenen Schaden 

- für die Abwendung und Minderung des Schadens, insbesondere für die Erhaltung, ReEung und 
Wiedererlangung der versicherten Sachen zu sorgen; 

- diesbezügliche Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. 

2. Vereinbarte Obliegenheiten zum Zwecke der Verhinderung oder Verhütung der Erhöhung der 
Gefahr 

2.1. Beim Abstellen des E-Bikes/E-Scooters ist der E-Bike/E-Scooterrahmen an einem fest und fix im 
natürlichen Boden, im Boden eines Gebäudes oder an einer Gebäudewand verankerten/monIerten 
Gegenstand (z.B. Verkehrszeichen; SIegengeländer) mit einem Schloss anzuschließen und das Schloss 
zu versperren. Bei einem solchen Schloss muss es sich ausschließlich um ein Bügelschloss 
(Mindestgewicht: 1,10 kg), ein Faltschloss (Stabdurchmesser mindestens 5 mm), oder ein 
KeEenschloss (mindestens 8mm starke KeEenglieder) handeln. Die Verwendung von Kabelschlössern 
oder Rahmenschlössern (am Rahmen monIerte Schlösser, bei denen der Verriegelungsbügel beim 
Verschließen durch die Speichen geschoben wird) reicht demnach nicht aus. 

2.2. Beim Abstellen des E-Bikes/E-Scooters im Keller(-abteil), im Dachboden(-abteil), im Abstellraum, 
in GartenhüEen/- schuppen oder in einer Garage, sofern 

- diese Räumlichkeiten versperrbar sind; und 
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- sich diese Räumlichkeiten auf derselben Liegenschae wie die vom Versicherungsnehmer bewohnte 
Wohnung befinden; und 

- diese Wohnung vom Versicherungsnehmer oder einem mitversicherten E-Bike/E-Scooter-
Eigentümer (Art. 1 Pkt. 3.) mehr als 270 Tage im Jahr bewohnt wird; und 

- ausschließlich der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten ZutriE zu diesen Räumlichkeiten 
haben und diese Räumlichkeiten ausschließlich den angeführten Personen zur Verfügung stehen bzw. 
zur Nutzung überlassen sind, 

bedarf es keiner Sicherung des E-Bikes/E-Scooters im Sinne des Pkt 2.1. Werden die genannten 
Räumlichkeiten von allen Personen verlassen, sind sämtliche Eingangstüren zu versperren; überdies 
sind deren Fenster und sonsIge Öffnungen zu schließen bzw. verschlossen zu halten 

2.3. Wird das versicherte E-Bike/E-Scooter in einem Kfz transporIert, bedarf es keiner Sicherung des 
E-Bikes/E-Scooters im Sinne des Pkt. 2.1. Wird das transporIerende Kfz abgestellt, muss das Kfz 
versperrt werden und das E-Bike/E-Scooter im versperrten Kfz verwahrt werden. Wird das versicherte 
E-Bike/E-Scooter auf einem am Kfz monIerten E-Bike/E-Scooterträger transporIert, bedarf es dann 
keiner Sicherung des E-Bikes/E-Scooters im Sinne des Pkt. 2.1., wenn dieser Träger versperrbar ist. Bei 
einem solchen Transport ist der E-Bike/E-Scooterträger während der gesamten Zeitspanne der 
Einstellung des E-Bikes/E-Scooter in diesen zu versperren. Auf die zeitliche Begrenzung des 
Versicherungsschutzes bei Auvewahrung des E-Bikes/E-Scooters in/auf einem abgestellten Kfz 
gemäß Art. 5 Pkt. 1. wird ausdrücklich verwiesen. 

Wird das E-Bike/E-Scooter per Eisenbahn, Schiff oder Flugzeug transporIert, so ist das E-Bike/E-
Scooter mit einem Bügelschloss, Faltschloss oder KeEenschloss der in Pkt. 2.1. erwähnten Art zu 
versperren, wobei ein zusätzliches Anschließen an fest und fix verankerte/monIerte Gegenstände 
aber nicht erforderlich ist. Dies gilt auch bei einem Transport des E-Bikes/E-Scooters mit einem 
Anhänger, welcher von einem Kfz. gezogen wird, während des Transportvorgangs, solange die 
Verbindung des Anhängers mit dem Zugfahrzeug besteht und 

a) das Zugfahrzeug entweder nicht von allen Fahrgästen, deren Alter 15 Jahre übersteigt, verlassen 
wird; oder 

b) das Zugfahrzeug zwar von allen unter a.) beschriebenen Personen verlassen wird, aber 

- dieses Verlassen nicht mehr als 30 Minuten dauert; und 

- der Fahrzeuglenker sich nicht mehr als 50 Meter von Fahrzeug samt Anhänger enrernt; und 

- der Fahrzeuglenker während der gesamten Dauer der Abwesenheit permanente, volle 
Sichtmöglichkeit auf Zugfahrzeug und Anhänger hat. 

Sind bei Transport des E-Bikes/E-Scooters mit einem Kfz-Anhänger nicht sämtliche der vorgenannten 
Voraussetzungen erfüllt, muss das E-Bike/E-Scooter auf eine uneingeschränkt dem Pkt. 2.1. 
entsprechenden Art (Schloss und Anschließen) gesichert werden. Auf die zeitliche Begrenzung des 
Versicherungsschutzes bei Auvewahrung des E-Bikes/E-Scooters in/auf einem abgestellten Anhänger 
gemäß Art. 5 Pkt. 1. wird ausdrücklich verwiesen. 
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2.4. Der Lenker des E-Bikes/E-Scooters darf sich nicht in einem durch Alkohol oder Suchtgie 
beeinträchIgten Zustand im Sinne der Straßenverkehrsvorschrieen befinden; dies gilt auch dann, 
wenn das E-Bike/E-Scooter nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird. 

2.5. Der Lenker des E-Bikes/E-Scooters muss in jedem Fall die nach den Straßenverkehrsvorschrieen 
(§ 65 StVO; siehe Abdruck in der Beilage/im Anhang) erforderliche BerechIgung besitzen, die für das 
Lenken des E-Bikes/E-Scooters auf Straßen mit öffentlichem Verkehr vorgeschrieben ist; dies gilt auch 
dann, wenn das E-Bike/E-Scooter nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird. 

3. Vereinbarte Obliegenheiten nach Eintri\ des Versicherungsfalles 

3.1 Schadenmeldung 

Jeder Versicherungsfall ist unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen; 

3.2 Behördliche Anzeige 

Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Beraubung und vorsätzliche Sachbeschädigung sowie 
durch Verkehrsunfälle, wenn dabei andere Personen als der Lenker des versicherten E-Bikes/E-
Scooters verletzt wurden, sind unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Sind als 
Unfallfolge auch Schäden an Sachen DriEer entstanden, so hat eine unverzügliche Anzeige bei der 
nächsten Polizeidienststelle dann zu erfolgen, wenn ein umgehender Datenaustausch Nachweis von 
Name und Anschrie des E-Bike/E-Scooter-Lenkers) mit jener Person, in deren Vermögen entstanden 
ist, nicht erfolgt ist. Im Zuge der polizeilichen Anzeige sind auch alle abhanden gekommenen oder 
beschädigten bzw. zerstörten versicherten Gegenstände zu benennen und anzuführen. Eine 
BestäIgung der polizeilichen Anzeige ist dem Versicherer auf Verlangen zu übermiEeln. 

3.3 Schadenau]lärung 

3.3.1. Dem Versicherer ist jede Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang seiner Entschädigungsleistung zu gestaEen. 

3.3.2. Bei der SchadenermiElung ist unterstützend mitzuwirken; auf Verlangen sind dem Versicherer 
entsprechende Unterlagen und Belege zur Verfügung zu stellen, soweit deren Beschaffung 
billigerweise zugemutet werden kann. Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer. 

3.3.3. Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange Ursache und Höhe des Schadens 
nicht ermiEelt sind, ohne ZusImmung des Versicherers nicht verändert werden, es sei denn, dass 
eine solche Veränderung zum Zweck der Schadenminderung oder aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit/des öffentlichen Interesses notwendig ist; in einem solchen Falle ist das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumenIeren (z.B. durch Fotos) und sind die beschädigten Sachen bis zu einer 
BesichIgung durch den Versicherer aufzubewahren. 

3.3.4. Dem Versicherer gegenüber sind alle für die Feststellung des Versicherungsfalles und die 
Beurteilung der Leistungspflicht erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß abzugeben.  

3.4 Betreibung von Schadenersatz und Gewährleistung 

Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche gegen DriEe (z. B. Beförderungsunternehmen, 
Beherbergungsbetriebe) sind form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf andere Weise 
sicherzustellen. 
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3.5 Schäden in Zusammenhang mit Beförderungsunternehmen bzw. Beherbergungsbetrieben 

Schäden an versicherten Gegenständen im Zusammenhang mit Transport und/oder Gewahrsame 
durch ein Beförderungsunternehmen sowie Schäden in Zusammenhang mit Aufenthalt in bzw. 
Gewahrsame durch einem/einen Beherbergungsbetrieb, sind dem Beförderungsunternehmen bzw. 
dem Beherbergungsbetrieb unverzüglich zu melden. Dem Versicherer ist über die erfolgte Meldung 
eine Bescheinigung zu übermiEeln. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das 
Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu 
besichIgen und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen ReklamaIonsfristen zu beachten. 

4. Leistungsfreiheit 

4.1. Die Verletzung der unter Pkt. 2. angeführten vereinbarten Obliegenheiten bewirkt 
Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe und unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 6 Abs. 2 VersVG (siehe Abdruck in der Beilage/im Anhang). 

4.2. Die Verletzung der unter Pkt. 3. angeführten vereinbarten Obliegenheiten bewirkt 
Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe und unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 
VersVG (siehe Abdruck in der Beilage/im Anhang). 

4.3. Im Fall einer Verletzung der gesetzlichen Schadenabwendungs- und 
Schadenminderungsobliegenheit (Pkt. 1.) triE Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe und 
unter den Voraussetzungen des § 62 VersVG (siehe Abdruck in der Beilage/im Anhang) ein. 

Ar6kel 8 

Ersatzleistungen 

1.1 Ersatzleistungen bei Totalschaden 

Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die Versicherung fallenden Ereignisses 

- versicherte Gegenstände zerstört werden oder in Verlust geraten; oder 

- die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung versicherter Gegenstände zuzüglich der 
Restwerte (AlEeile und Altmaterial, welche dem Versicherungsnehmer verbleiben) den 
Wiederbeschaffungswert übersteigen. Wiederbeschaffungswert ist jener Betrag, den der 
Versicherungsnehmer für einen Gegenstand gleicher Art und Güte im gleichen Abnützungszustand 
zur Zeit des versicherten Schadenereignisses aufwenden häEe müssen. 

Im Totalschadenfall errechnet sich die Ersatzleistung des Versicherers zunächst (siehe ergänzend dazu 
Punkte 2. bis 4.) auf folgender Grundlage: 

1.1.1. Bei Versicherung eines neuen E-Bikes/E-Scooters (zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses):  

Versichertes Schadenereignis im ersten Jahr nach Eigentumserwerb als Neugerät 100%  

im zweiten Jahr 90% 

im driEen Jahr 75% 

im vierten Jahr 60% 

im füneen Jahr 45% 
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ab dem sechsten Jahr 30% 

des Versicherungswertes. 

1.1.2. Wenn kein neues E-Bike/E-Scooter versichert wurde, leistet der Versicherer jenen Betrag, den 
der Versicherungsnehmer für einen Gegenstand gleicher Art und Güte im gleichen 
Abnützungszustand zur Zeit des Versicherungsfalles häEe aufwenden müssen 
(Wiederbeschaffungswert). 

1.2 Ersatzleistungen bei Teilschaden 

1. Liegt kein Totalschaden (Pkt. 1.1.) vor, errechnet sich die Ersatzleistung des Versicherers zunächst 
(siehe ergänzend dazu Punkte 2. bis 4.) auf Grundlage der notwendigen Kosten der 
Wiederherstellung des versicherten Gegenstands oder seiner Teile bzw. der notwendigen Kosten 
einer Wiederbeschaffung der in Verlust geratenen Teile. Im Falle der Veräußerung des versicherten 
Gegenstands in beschädigtem Zustand (ohne bereits erfolgte Wiederherstellung desselben) ist die 
Versicherungsleistung mit dem Differenzbetrag zwischen Wiederbeschaffungswert (siehe dazu Pkt. 
1.1.) zur Zeit des versicherten Schadenereignisses und dem objekIven Veräußerungswert 
(„gemeiner“ Wert) des Gegenstands in beschädigtem Zustand begrenzt; von dieser 
Entschädigungsgrenze ist ein allenfalls vereinbarter Selbstbehalt noch in Abzug zu bringen. 

2. Al\eile und Altmaterial verbleiben dem Versicherungsnehmer; deren (allfälliger) Wert wird bei der 
ErmiElung der Versicherungsleistung gemäß Pkt. 1.1. oder 1.2. abgezogen. 

3. Im Falle der Unterversicherung wird die sich nach Pkt. 1.1. oder 1.2. (jeweils in Verbindung mit Pkt. 
2.) ergebende Entschädigung im Verhältnis der vereinbarten Versicherungssumme zum 
Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung mulIpliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert (im Zeitpunkt des Schadenereignisses). 
Ob und in welchem Ausmaß Unterversicherung vorliegt, ist für jede PosiIon des 
Versicherungsvertrages gesondert festzustellen. Unterversicherung liegt vor, wenn die 
Versicherungssumme niedriger ist als der Versicherungswert zum Zeitpunkt des Schadenereignisses. 

4. Der Versicherungsnehmer hat in jedem Schadenfall den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt zu 
tragen; dieser ist von der gemäß Pkt. 1.1. oder 1.2. (jeweils in Verbindung mit Pkt. 2., 3. und 7.) 
berechneten Ersatzleistung schlussendlich in Abzug zu bringen. 

5. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei einer Reparatur Änderungen oder Verbesserungen an 
versicherten Gegenständen vorgenommen werden, Überholungen, merkanIle Wertminderung, 
Nutzungsausfall werden vom Versicherer nicht ersetzt 

6. Werden gestohlene oder geraubte Gegenstände innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Auszahlung der Entschädigung wieder erlangt, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, diese 
zurückzunehmen, wenn ihm eine solche Rücknahme im Hinblick auf den Zustand der versicherten 
Gegenstände nach Wiedererlangung zumutbar ist und noch keine entsprechende Ersatzsache 
angeschaz wurde. Diesfalls hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die erhaltene 
Entschädigung abzüglich der Vergütung für einen allfälligen, zwischenzeiIg eingetretenen 
reparaturerfordernisbedingten Minderwert rückzuerstaEen. Wiedererlangte Sachen, deren 
Rücknahme nicht zumutbar ist oder bezüglich derer bereits eine Ersatzbeschaffung erfolgt ist, sind 
dem Versicherer zu übereignen, sobald dieser den vertraglich geschuldeten Ersatz geleistet hat. Eine 
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Rücknahme wiederherbeigeschazer Sachen ist dem Versicherungsnehmer insbesondere dann nicht 
zumutbar, wenn 

- seit der Zahlung der Entschädigung für die betroffene Sache bereits eine Zeitspanne von mehr als 
einem Jahr verstrichen ist; oder 

- der Versicherungsnehmer bereits nachweislich eine entsprechende Ersatzsache angeschaz hat; 
oder 

- die Sache seit dem Schadenereignis einen merkanIlen und/oder sonsIgen, insbesondere 
merkanIlen, Wertverlust von mehr als 25% erfahren hat 

7. Entschädigung aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag wird nur geleistet, soweit für die 
versicherten Gegenstände aus Anlass eines Versicherungsfalles Entschädigung nicht aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann (vereinbarte Subsidiarität). 

Ar6kel 9 

Vertragsdauer, Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kündigung zum 
vereinbarten Zeitpunkt. 

2. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, gilt der Versicherungsvertrag zunächst 
für die vertraglich vereinbarte Dauer. Die Vertragslaufzeit verlängert sich aber jeweils automaIsch um 
ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht spätestens einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. Für den 
Zugang der Erklärung der Ablaujündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit unter Beachtung der 
vorerwähnten Frist von einem Monat zur Verfügung. 

Für Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des 
Versicherungsnehmers gehört (Verbraucherverträge) ist vereinbart, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer frühestens vier Monate, spätestens aber drei Monate vor Ablauf der 
vereinbarten Laufzeit darüber informieren wird, dass dieser den Versicherungsvertrag zum Ablauf der 
vereinbarten Vertragsdauer kündigen kann; dabei wird der Versicherer auch auf die Rechtsfolgen der 
Vertragsverlängerung bei unterbliebener Kündigung sowie der Vertragsbeendigung bei Vornahme der 
Kündigung besonders hinweisen. 

Für den neuerlichen Ablauf der verlängerten Vertragsdauer gelten wiederum die Regelungen des 
Punktes 

3. Sofern im Versicherungsvertrag keine abweichende vertragliche Vereinbarung getroffen wurde, 
können nach EintriE des Versicherungsfalles sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen. 

Eine solche Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat 
einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

Hat der Versicherungsnehmer einen Entschädigungsanspruch arglisIg erhoben, ist der Versicherer 
berechIgt, den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Ablehnung des 
Entschädigungsanspruches mit soforIger Wirkung zu kündigen. 
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Ar6kel 10 

Einschränkung des Regressrechtes des Versicherers 

§ 67 VersVG findet gegenüber dem berechIgten Lenker nur dann Anwendung, wenn auch einem 
Versicherungsnehmer als E-Bike/E-Scooter-Lenker bei gleichem Sachverhalt Leistungsfreiheit 
einzuwenden gewesen wäre. Als berechIgter Lenker gelten Personen, die mit Willen des 
Versicherungsnehmers oder der über das E-Bike/E-Scooter VerfügungsberechIgten das E-Bike/E-
Scooter lenken. 

Ar6kel 11 

Geltendes Recht 

Es gilt österreichisches Recht. 

 

Besondere Bedingung TR 052-0  

Spezialprodukt Makler "Team Bergmann" für E-Scooter 

Abweichend zu den ABFEBV 1/2016 gelten folgende Vereinbarungen als getroffen:  

Alle in diesem Bedingungswerk getroffenen Regelungen und Vereinbarungen für E-Bikes gelten auch 
für elektrisch betriebene Scooter (E-Scooter). Zusätzlich zu den ABFEBV 1/2016 wird folgendes 
vereinbart: 

Ar6kel 1 - Gegenstand der Versicherung 

Hier gelten im Allgemeinen die Regelungen aus ArIkel 1, jedoch mit folgender Erweiterung für 
Zubehör. Zubehör, das im Rahmen der beantragten Versicherungssumme bzw. im Leasingvertrag 
angeführt wurde, sind ebenfalls ohne Nennung mitversichert. Ausgenommen sind Schutzhelme bzw. 
sonsIge Schutzausrüstungen. 

Ar6kel 2 – Prämie (Punkt 1.1.1) 

Die Prämie unterliegt keiner Indexierung. 

Ar6kel 3 – Geltungsbereich 

In Erweiterung des ArIkel 3 der ABFEBV 1/2016 erstreckt sich der Geltungsbereich der Versicherung 
auf Europa im geografischen Sinne. 

Ar6kel 4 – Umfang der Versicherung 

Mut- und böswillige Beschädigung 
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In Erweiterung zu den versicherten Gefahren gelten mut- oder böswillige Beschädigungen oder 
Zerstörungen des versicherten Gegenstandes durch betriebsfremde Personen mitversichert 
(Vandalismus). Die sonsIgen Risikoausschlüsse des Art. 5 (insbesondere ArIkel 5 2.1.8 ABFEBV 
1/2016) bleiben davon unberührt. 

Grobe Fahrlässigkeit 

Der Versicherer verzichtet im Falle grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles auf den 
Einwand der Leistungsfreiheit gemäß § 61 VersVG hinsichtlich jenes Teils der Entschädigungsleistung 
der bis zu 100% der Versicherungssumme nicht übersteigt. Davon unberührt bleiben sämtliche 
sonsIgen Einreden der Leistungsfreiheit des Versicherers, insbesondere auch jene der 
Leistungsfreiheit wegen Verletzung vereinbarter oder gesetzlicher Obliegenheiten sowie Verletzung 
von Sicherheitsvorschrieen. Ebenfalls vom Versicherungsschutz ausgenommen sind 
Schadensereignisse, welche durch eine Person verursacht werden, die unter einer 
Bewusstseinsstörung oder einer wesentlichen BeeinträchIgung ihrer psychischen Leistungsfähigkeit 
durch Alkohol, Suchtgiee oder Medikamente leidet. 

Bedienungsfehler und Ungeschicklichkeit  

Mitversichert gelten auch solche Schäden, die aufgrund von Fehlern bei der Bedienung oder durch 
Ungeschicklichkeit am versicherten Objekt entstanden sind. 

Schäden an der Elektronik  

(1) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Akku und Elektronik des E-Scooter; dies selbst bei 
Beschädigung oder Zerstörung durch unmiEelbare Wirkung der elektrischen Energie (indirekter 
Blitzschlag) infolge von Erdschluss, Kurzschluss, übermäßige Steigerung der Stromstärke, Überschläge, 
Bildung von Lichtbögen u. dgl., mögen sie auch durch IsolaIonsfehler, Überspannungen, miEelbare 
Einwirkung atmosphärischer Elektrizität wie 

(2) IndukIon, Influenz hervorgerufen worden sein. Hinsichtlich der vorgenannten Ursachen gilt 
ArIkel 5 Punkt 2.1.5 ABFEBV 1/2016 als außer Krae gesetzt. Sämtliche sonsIgen Risikoausschlüsse 
gelten ungeschmälert fort. 

(3) Eine Ersatzleistung aus diesem Baustein erfolgt nur, wenn eine der unter Punkt 1. versicherten 
Gefahren nachweislich auf eine elektronische Austauscheinheit (im Falle einer Reparatur 
üblicherweise auszutauschende Einheit), einen internen Datenträger oder die versicherte Sache 
insgesamt eingewirkt hat. 

(4) Folgeschäden am versicherten E-Scooter durch Ereignisse gemäß Punkt 1 und 2 sind vom 
Versicherungsschutz umfasst. Dies gilt nicht für Folgeschäden an anderen Sachen oder für 
Personenschäden. 

(5) Vom Begriff "Akku und Elektronik" (Punkt 1) sind umfasst: Baugruppen mit Bauelementen der 
Halbleitertechnik oder mit elektronischen Bauelementen (Bauteilen); oder Interne, fest eingebaute 
Datenträger sofern und soweit diese dem versicherten E-Bike zugehören (ArIkel 5 Punkt 2.4.7. gilt 
ungeschmälert fort). 

Ar6kel 5 – Ersatzleistung (Punkt 1.1.1.)  
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Bei Versicherung eines neuen Scooters im Totalschadens- oder Verlusralle gilt eine 
Neuwertentschädigung innerhalb der ersten 4 Versicherungsjahre als vereinbart. Ein Selbstbehalt ist 
vom Versicherungsnehmer nicht zu tragen.  

Ar6kel 6 – Ersatzleistung (Punkt 1.2.4.) 

Auch bei Ersatzleistung eines Teilschadens ist vom Versicherungsnehmer kein Selbstbehalt zu tragen. 
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